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GZ. 1j\886/4-III/3/86 

Entwurf eines Bundesgesetzes Uber die VergOtung 
der Tätigkeit der Lehrbeauftragten, Veranstaltungs
leiter, Besuchskindergärtner(innen) und Besuchser
zieher im Bereich des BMUKS und des BMLF, 
Aussendun zur Be utachtun 

An 

das Bundeskanzleramt - Ver~assungsdienst 

das Bundeskanzleramt - Dienstr~cbtssektion 

Gesetzentwurf 

ZL62-G:;!1946 
Datum .. .d.fl!..6 .... 0f. .. .!!tl ..... . 
Vertei It 1.1f.6. .. ~ß..~ .... ~:?.9. .. . 

das Bundesministerium rUr 
das Bundesministerium fUr 
das Bundesministerium rUr 

Wissenscbart und Forschung 
Soziale Verwaltung 
Finanzen 

das Bundesministerium 
den Rechnungshof 

rUr Land- und Forstwirtschaft 

das Amt der Burgenländiscben Landesregierung 
das Amt der tärntner Landesregierung 
das Amt der Xiederösterreicbiscben Landesregierung 
das Amt der Oberösterreichiscben Landesregierung 
das Amt der Sa~zburger Landesregierung 
das Amt der Steiermärkiscben Landesregierung 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
das Amt der Wiener Landesregierung 

die Verbiadungsstelle der österreichischen Bundesländer 
beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

den Landesschulrat rUr das Burgenland 
den Landesschulrat rUr Xärnten 
den Landesschulrat rUr Xiederösterreich 
den Landesschulrat rür Oberösterreicb 
den Landesschulrat rUr Salzburg 
den Landesschulrat für Steierllark 
den Landesschulrat rUr Tirol 
den Landesschulrat rUr Vorarlberg 
den Stadtschulrat rUr Vien 

die Osterreichische Rektorenkonferenz 
SChottengasse 1/I, 1010 Wien 

den Österreichischen Gelleindebund 
Johannesgasse 15, 1010 Wien 

den Österreichischen Städtebund 
Rathaus, 1010 Wien 

A.II)I~ WIE~ 1.t1~ORlTE:-;PLA TZ 5 POSTFACH ~5 
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die Bundeska •• er der gewerblichen Wirtschaft 
Wiedoer Hauptstraße 63, 1045 'Nien 

den Österreichischen Arbeiterka •• ertag 
Prinz Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien 

die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs 
Löwelstraße 16, 1010 TNien 

den Österreichischen Landarbeiterka •• ertag 
Marco d'Avianogasse 1, Postfach 258, 1010 Wien 

die Vereinigung österreichischer Industrieller 
SChwarzenbergplatz 4, 1030 Wien 

den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
Hohenstaufengasse 10-12, 1010 IHien 

die Gewerkschaft Öffentlicber Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Pflichtschullebrer 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Höhere Sohule 
Lackierergasse 7, 1090 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Berufsschullehrer 
Hütteldorfer Straße 7-17, 1150 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Lehrer an berufSbildenden 
mittleren und höheren Sohulen 
Wipplingerstraße 28, 1014 Wien 

den Zentralaussohuß beim Bundesministerium rür Unterricht, 
Kunst und Sport für die Bundeslehrer an allgemeinbildenden 
Schulen Pädagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten 
sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich 
oder vorwiegend für SChüler dieser Schulen bestimmt sind 
Herrengasse 14/3.Stock, 1014 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport für die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen 
und Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (mit 
Ausnahme der Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Institute) sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen 
bestimmt sind 
Wipplingerstraße 28, 1010 'Nien 

den Verband der Professoren Österreichs (VdPÖ) 
Gerlgasse la/l, 1030 Wien 

die Vereinigung christlicber Lehrer an den höheren Schulen 
Österreichs, 
z.H. Herrn Bundesobmann Prof. Dr. Erich THALLER 
Laimburggasse 32/26. 8010 Graz 
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die [atholi:sche Lehrerschaft öster-reichs 
Stephansplatz 5/1/IV, 1010 Wien 

den Evangeli:schen Lehrerverein in Öster-reich 
z.H. Her-rn Hauptschulober-lehr-er- Harald KASPER 
Storchgasse 1a, 1503 Großpetersdorf 

den So:iali:sti:schen Lehrerver-ein Österreichs 
Albertgasse 35, 1080 Wien 

den Freiheitlichen österreichisChen Lehrerverband 
Gr-illparzer-straße 7/1a, 1010 Wien 

den Österreich ischen Berufsverband der Erzieher 
p.A. Vorsitzender Herbert BRAUCHART 
Postfach 15, 5026 Salzburg 

das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

das Erzbischöfliche Ordinariat Wien 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

das Bischöfliche Ordinariat Eisenstadt 
das Bischöfliche Ordinariat St. P~lten 
das Bischöfliche Ordinariat Lin: 
das Erzbisch5fliche Ordinariat Salzburg 
das Bischöfliche Ordinariat Graz-Seckau in Graz 
das Bischöfliche Ordinariat Gurk in Klagenfurt 
das Bischöfliche Or-dinariat Innsbruck in !nnsbr"uck 
das 3ischöfliche Or-dinariat Feldkirch 

3ahnhofstraße 13. 6800 Feldkirch 

den Evangelischen Oberkirchenrat A. und H.B. 
Severin Schreiber-Gasse 3, 1'80 Wien 

die Altkatholi:sche Kirche Österreichs 
Schottenring 17, 1010 Wien 

die Israelitische Kultusgemeinde 
Bauernfeldgasse 4, 1190 lilien 

Das Bundesministerium für Unterr"icht, Kunst und Sport übermittelt in 
der- Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes über die Vergütung der 

T~tigkeit der Lehr-beauftragten, Ver-anstaltungsleiter, 

Besuchskindergärtner(innen) und Besuchserzieher mit dem Ersuchen um 
Stellungnahme bis l~ngstens 

15. Oktober 1986. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, 
wird die do. Bedenkenfreiheit angenommen. 
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Gleichzeitig wird gebeten, 25 Ausfertigungen der do. Stellungnahme den 
Präsidium des Nationalrates zuzuleiten und das ho. Ressort davon in 
Kenntnis zu setzen. 

Beilage 

F.d.R.d.A.: 

l"ien, 21. August 1986 
Der Bundesminister: 

Dr. MORITZ 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom ••••••.•.••••••.•• , aber die Vergatung der 
Titigkeit der Lehrbeauftragten, Veranstaltungsleiter, Besuchs

kindergirtuer(innen) und Besuchserzieher im Bereich des Bundes
ministeriums far Unterricht, Kunst und Sport und des Bundes

ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt far die Lehrbeauftragten 
an den Bundesanstalten far Leibeserziehung, Bildungsanstalten für 
Kindergartenpidagogik, Bildungsanstalten für Erzieher, 1and- und 
forstwirtschaftlichen berufspidagogischen Lehranstalten und In
stituten, Akademien für Sozialarbeit, Berufspidagogischen Aka

demien, Pidagogischen Akademien, Pidagogischen Instituten, Re1i
gionspidagogischen Akademien und Religionspädagogischen Institu
ten sowie für die Veranstaltungsleiter für Fortbildungsverans~al
tungen an den Pidagogischen und Religionspädago3ischen Insti~a
teu. Weiters gilt dieses Gesetz für Besuchskindergirtner(innan) 
und Besuchserzieher, die die Sch~l~r der Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik sowie der Bildungsanstalten für Erzieher i~ 

Rahmen der lehrplanmiSig vorgesehenen Praxis an den Besuchs
praxisstitten dieser Bild~ngsanstalten während des Unterrichta
jahres zu betreuen haben. 

(2) rür die Lehrbeauftragten an Privatschulen, die Veran
staltungsleiter an privaten Pidagogischen Instituten sowie für 
die Besuchskindergärtnerinnen und Besuchserziener, die für pri
vate Bildungsanstalten tätig sind, gilt dieses Bundesgesetz nur 
insoweit, als der Bund auf Grund der §§ 18 und 2~ Privatschulge
setz, BGBl.~r. 244/1962, in der Fassung BGBl.Nr. 290/1972, Sub

ventionen zum Personalauf~and gewährt. 

(3) Ein Dienstverhältnis wird durch die im Ahs. 1 ge
nannten Tätigkeiten nicht begründet. 

(4) Die Vergütung für Lehrbeauftragte beträgt je Untar
richtsstunde 

1. für Unterrichtsveranstaltungen, für die eine LPA-Ver~endungs
gruppe vorgesehen ist ••.•••.•••...• S 550,--
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2. für fachtheoretische und didaktische Unterrichtsveranstal

tungen, soweit sie nicht unter Z 1 fallen, sowie für Unter
richtsveranstaltungen der Schulpraxis ••••••.•••••• S 393,--

3. für den ~nterricht in einer praktischen Unterrichtsveran

staltung oder in einer Fertigkeit ••••••••••.•••••• S 270,--

(5) Die Vergütung für Veranstaltungsleiter für Fort

bildungsveranstaltungen an den Pädagogischen und Religionspäd

agogischen Instituten beträgt 

f-_ur den ersten bis dritten Halbtag je .............. S 300,--

für den vierten bis sechsten Halbtag je ............ S 230,--

für den siebenten und die folgenden Halbtage je .... S 200,--

Sin Halbtag im Sinne der vorstehenden Bestimmungen ist dann 

gegeben, wenn die Veranstaltungsleitung an diesem Halbtag 

mindestens vier Stunden umfaßt; der Anspruch auf Vergütung rUr 
den letzten Halbtag besteht jedoch dann, wenn die Veranstal

tungsleitung an diesem Halbtag mindestens zwei Stunden umfa~t. 

(6) Die Vergütung für Besuchskindergärtner(innen) und 

Besuchserzieher, die die Schüler der Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik sowie der Bildungsanstalten für Srzieher 
im Rahmen der lehrplanmäßig vorgesehenen Praxis an den Besuchs
praxisstätten dieser Bildungsanstalten während des Unterrichts

jahres zu betreuen haben, beträgt 

je Schüler und Praxisstunde •••••••.••.•.•••.•..• S 10,--. 

(7) Die in den Abs. 4 bis 6 angeführten Beträge erhöhen 

sich jeweils zum 1. September eines Jahres um den Hundertsatz, 
um den das Gehalt eines Beamten der Allgemeinen Vewaltung der 

Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V einschließlich einer all

fälligen Teuerungszulage in dem dem jeweiligen 1. September 

vorangegangenen Jahr ansteigt. 

(8) Weiters gebühren zu den Vergütungen nach den Abs. 4 

bis 6 im Zusammenhang mit den Abs. 7 und 9 ein Zuschlag von 
75 vH des jeweiligen Umsatzsteuersatzes, sofern die Vergütungen 

der Umsatzsteuer unterliegen. 
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(9) Die sich nach den Abs. 7 und 8 ergebenden Beträge 

sind in der Weise auf volle SChillingbeträge zu runden, daß 
Restbaträge unter 50 Groschen vernachlässigt und Restbeträge 

von 50 und mehr Groschen auf de~ nächsten vollen Schilling

betrag aufgefUllt werden. Der Berechnung einer allfälligen 

weiteren Erhöhung sind jedoch die ungerundeten Beträge zugrunde 
zu legen." 

§ 2. Auf den R~ckersatz zu Unrecht empfangener VergUtunßen 
sind die Bestimmungen der §§ 13a und 13b des Gehaltsgesetzes 

1956, BGBl.Nr. 54, sinngemäß anzuwenden. 

§ 3. Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport, be

züglich der land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten je

doch der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, ~at im 

3invernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister 
~ .. 
!ur 

Finanzen durch Verordnung oder im Einzelfall festzulegen, 
~elche Unterrichtsveranstaltungen in die einzelnen lruppen von 

Jnterrichts'ler~nstaltungen gemäJ ~ ~ Abs. 3 Z 1 bis 3 einzu-

rei2.'len sind. 

~ 4. (,) Dieses Bundesgesetz tritt mit ••••••••..••....• in 

Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport, bezüglich der 

land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten jedoch der Bun

desminister fUr Land- und Forstwirtschaft, hinsichtlich des § 3 
jedoch im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundes

minister für Finanzen, betraut. 

(3) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Bundes

gesetz über die VergUtung der Unterrichtstätigkeit der Lehrbe
auftragten im Bereich des Bundesministeriums für Unterric~t und 

Kunst und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
BGBl.Nr. 343/1981, außer Kraft. 

(4) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt § 3 der 

Verordnung des Bundesministers für Unterricht und Kunst über 

die Einrechnung von Nebenleistungen in die Lehrverpflic~tung 
der Bundeslehrer, BGBl.Nr. 3~6/1973, außer Kraft. 
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VOR B L A T T 

1. Problem: 

a) Laut einem Erkenntnis des Vervaltungsgerichtshofes unter
liegt das Entgelt für die Tätigkeit der Lehrbeauftragten im 

Bereich des Bundesministeriums für Unterricht, lunst und 

Sport einer Umsatzsteuerpflicht von 18 vH (derzeit 20 vH), 
statt wie ursprünglich angenommen von 8 vH. 

b) Seit der 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle gibt es die Be

rufspädagogischen Institute nicht mehr (die Lehrerfortbil

dung für das berufsbildende Schulwesen wird an den Pädagogi
schen Instituten durChgeführt). Zusätzlich wurden durch das 

genannte Gesetz Lehrbeauftragte an den Bildungsanstalten für 

Kindergartenpädagogik und an den Bildungsanstalten für Er

zieher eingeführt. 

c) Frage des Verhältnisses des gegenständlichen Gesetzes zun 

Privatschulgesetz. 

d) Frage der Vergütung der Tätigkeit ier Veranstaltungsleiter 

an Pädagogischen Insituten sowie der Besuchskindergärt
ner(innen) bzv. der Besuchserzieher ist ungeregelt. 

2. Ziel: 

Durch eine Neuerlassung des Bundesgesetzes über die Vergütung 

der Unterrichtstätigkeit der Lehrbeauftragten im Bereich des 

Bundesministeriums für Unterricht und ~unst und des Bundes
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft soll erreicht 

werden: 

a) Eine Erhöhung der Umsatzsteuervergütung. 

b) Legistische Anpassung an die 7. Schulorganisationsgesetz

Novelle. 

c) Klarstellung des Verhältnisses des gegenständlichen Gesetzes 

zum Privatschulgesetz. 

d) Regelung der Vergütung der Veranstaltungsleiter, der Be

suchskindergärtner(innen) sowie der Besuchserzieher. 
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3. Inhalt: 

a) Erhöhung der Umsatzsteuervergütung auf 75 vH des jeweiligen 

Umsatzsteuersatzes. 

b) Streichung der Berufspädagogischen Institute aus dem Ge
setzestext, Einbeziehung der Lehrbeauftragten an den Bil

dungsanstalten fUr Kindergartenpädagogik und an den Bil

dungsanstalten für Erzieher; Einbeziehung der Lehrbeauftrag
ten an den Religionspädagogischen Akademien und Religions

pädagogischen Instituten. 

c) Gesetzliche Klarstellung, daß Subventionsleistungen auch in 

Form von antschädigungen für Lehrbeauftragte erfolgen kön

nen, wobei auch auf die Religionspädagogischen Akademien und 
die Religionspädagogischen Institute Bedacht zu nehmen ist. 

d) Festlegung der Vergütungsbeträge für Veranstaltungsleiter, 

3esuchskindergärtner(innen) sowie Besuchserzieher. 

4. Kosten: 

Die jährlichen Mehrkosten werden auf Grund des erweiterten Per
sonenkreises der Lehrbeauftragten (siehe oben) rund 5,3 Mio S 
betragen. 

Der im § 1 Aas. 6 vorgesehene erhöhte Zuschlag zum Honorar wird 
unter der Annahme, daß etwa ein Drittel aller in Frage kommen

den Lehrbeauftragten umsatzsteuerpflichtig sind, einen Mehrauf

wand von jährlich rund 4,7 Mio S verursachen. 

Die Vergütung für die Tätigkeit der Veranstaltungsleiter an den 
PädagogisChen Insituten erfolgt im Rahmen des Budgets, das für 
die Pädagogischen Institute zur Verfügung gestellt wird, sodaS 

keine unmittelbaren Mehrkosten entstehen. 

Die Kosten der Vergütung für die Tätigkeit der 3esuchskinder
gärtner(innen) und Besuchserzieher werden jährlich insgesamt 
rund 5,8 Mio S betragen, wobei jedoch davon auszugehen ist, daß 
rund 3,6 ~io S bereits bisher aus dem Sachaufwand bezahlt ~or

den sind, sodaß die echten Mehrkosten diesbezüglich rund 
2,2 Mio S betragen werden. 

Unter den oben genannten Bedingungen ergibt sich daher ein ge

schätzter jährlicher Mehraufwand von etwa 12,2 Mio S. 
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E R L Ä U T E RUN GEN 

Allgemeiner Teil 

Mit Erkenntnis des Ver~altungsgerichtshofes vom 19.1.1984, 
Zl. 83/15/0016/6, wurde ausgeführt, daß die Entgelte von Lehr
beauftragten im Bereich des Bundesministeriums für Unterricht 
und Kunst dem Umsatzsteuersatz von 18 vH (für das Jahr 1978, 
derzeit 20 vH gemäß Bundesgesetz BGB1.Nr. 587/1983) unterlie
gen. Dem begünstigten Umsatzsteuersatz von 8 vH (derzeit ~O vH) 
unterliegen nur die Entgelte für die Tätigkeit als Wissen

schaftler, unter die auch die Lehrbeauftragten an den Universi

täten bz~. ~Wissenschaftlichen Hochschulen rt fallen. Da bei der 

Vortragstätigkeit von Lehrbeauftragten im Bereich des BMUK eine 
wissenschaftliche Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 

1972 (damals wurde unter dem Begriff "Lehrbeauftragter" nur der 

im Hochschulrecht verankerte Begriff verstanden) fehle, komme 

die Ermäßigung der Umsatzsteuer für die Lehrbeauftragten im 3e-
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst nicht in 

Betracct. 

~it dieser Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes ist nach 

jahrelangem Schriftwechsel des Bundesministeriums für Unter
richt, Kunst und Sport mit dem 3undesministerium für Finanzen 
in dieser Frage eine Klärung eingetreten, die jedoch ein ein 
Abgehen von dem im bisherigen Lehrbeauftragtengesetz vorgese

henen Zuschlag zum Honorar erfordert. Bei der Erstellung dieses 

Gesetzes ist von einer Umsatzsteuerpflicht der Lehrbeauftragten 
im Bereich des BMUK von 8 vH ausgegangen worden und es wurde 
daher im § 1 Abs. 5 (analog der Relation, die in den für die 
Lehrceauftragten im Hochschulcereich geltenden Vorschriften 

vorgesehen ist) eine Zusatzvergütung von 6 vH des Honorars vor
gesehen. Der allgemeine Umsatzsteuersatz, dem jas Entgelt der 

Lehrbeauftragten unterliegt, beträgt derzeit 20 vH, soda3 es 

erforderlich ist, den Vergütungszuschlag zum ~onorar unter ~ei
behaltung der bisherigen Relation zu erhEhen. Den bisherigen 

Intentionen des Gesetzgebers (auch im HOChschulrecht) entspre

chend, erscheint es daher zweckmißig, einen Zuschlag von 75 vH 
des jeweiligen Umsatzsteuersatzes vorzuseh,en. 

Da wegen gesetzlicher Inderungen und ~eiterer Regelungserfor
dernisse der Text des bisherigen Lehrbeauftragtengesetzes in 
vielen Punkten zu indern wire t erscheint es zweckmä3ig, das Ge
setz mit einem erNeiterten Titel neu zu erlassen. Folgende ~ei
tere Neuerungen haben sich ergeben: 
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Aufgrund der 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGB1.Nr. 365/ 

1982, gibt es die Einrichtung der Berufspidagogischen Institute 

nicht ~ehr. Es ist daher erforder~ich, diesen Begriff nicht 
mehr im Gesetz zu verwenden; hingegen sind aufgrund der §§ 99 
Abs. 3 und 107 Abs. 3 SchOG in der Fassung der zitierten No

velle nunmehr auch Lehrbeauftragte an den Bildungsanstalten für 

Kindergartenpidagogik und an den Bildungsanstalten für Erzieher 
in das Gesetz aufzunehmen. Auch für die Vergütung der Lehrbe

auftragten an den Religionspidagogischen Akademien und den Re
ligionspidagogischen Instituten soll eine gesetzliche Grundlage 
geSChaffen werden. 

Weiters war es erforderlich, aufgrund der Neuordnung der 

Pidagogischen Institute eine Rechtsgrundlage für die Vergütung 

der Leiter von Fortbildungsveranstaltungen zu schaffen. 

Gleiches war für die Vergütung der Tätigkeit der Besuchskinder

girtner(innen) und Besuchserzieher notwendig, da diese eben

falls bisher ohne gesetzliche Grundlage auf der Basis von Ver
~inbarungen honoriert wurden. 
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Besonderer Teil 

Zu § 1 A 'os. 1 und 2: 

In diesen Bestimmungen scheinen bei den Lehrbeauftragten die

jenigen, die an Berufspädagogischen Instituten tätig waren, im 

Vergleich zum bisherigen Lehrbeauftragtengesetz nicht mehr auf, 
da gemäß § 126 des Schulorganisation.sgesetzes, BGB1.Nr. 242/ 
1962, in der Fassung der 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle, 

BGBl.Nr. 365/1982, die Fortbildung der Lehrer an Pädagogischen 

und Berufspädagogischen Instituten mit Wirkung vom 1. September 

1983 zu Pädagogischen Instituten mit vier Abteilungen zusammen
gefaßt wurden. 

Gemäß § 99 Abs. 3 und § 107 Abs. 3 SchOG in der Fassung der 

7. SchOG-Novelle können nunmehr auch an den Bildungsanstalten 

für Kindergartenpädagogi~ und an den Bildungsanstalten für 8r
zieher Lehrbeauftragte unterrichten. Der Geltungscereich des 

Bundesgesetzes über d~e ';ergütung der Unterrichts~ät~gkeit der 

Lehrbeauftragten ist ia~er auf diesen Perso~enkre~s zu 
beziehen. 

Über den Geltungsbereich des bisherigen Lehrbeauftragtenge
setzes hinaus, sind nunmehr auch die Vergütungen für die so

genannten Veranstaltungsleiter an Pädagogischen Instituten er
faßt. Es handelt sich dabei um Personen (Lehrer oder Experten 

aus verschiedenen Bereichen), die vom Leiter der jeweiligen Ab

teilung des Pädagogischen Institutes oder von einem von diesem 
betrauten Lehrer für Veranstaltungen gemäß § 125 Abs. 2 Schul

organisationsgesetz, für die es keine Lehrpläne gibt, zum ver
antwortlichen Leiter einer Fortbildungsveranstaltung des PI be

stellt werden. Unter welchen Bedi~gungen dies möglich ist und 
welche Aufgaben diesen Veranstaltungsleiter zu~ommen, ergibt 

sich aus der Dienstanweisung für die PädagogisChen Institute. 

Was die Vergütung für die Besuchskindergärtner(innen) und Be

suchserziener betrifft, ist festzustellen: 

In den Lehrplänen der Bildungsanstalten für Kindergarten

pädagogik sowie der Bildungsanstalten für Erzieher sind sowohl 
Praxisstunden, als auch Praxiswochen für die Schüler vorgese
hen. Soweit di9 an den Bildungsanstalten eingerichteten Übungs

kindergärten oder -horte für die lehrplanmäßige Durchführung 
der entsprechenden Pflichtgegenstinde "Kindergartenpraxis", 
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MSonderk~ndergartenpraxis~, RHortpraxis~ und ~Heimpraxis~ nicht 

ausreichen, ~üssen geeignete Kindergärten, Horte und Heime (Be
suchsstätten) anderer Institutionen hiefür herangezogen ver
den. Die Kindergärtner(innen), S~nderkindergärtner(innen), 
Horterzieherinnen oder Erzieher dieser Institutionen (z.B. Be

dienstete der Länder, Gemeinden, Privatinstitutionen, Kirche -
im Gesetz ~it dem Uberbegriff MBesuchskindergärtner(innen) und 
Besuchserzieher genannt) werden aufgrund von Vereinbarungen ~it 

diesen Institutionen tätig. Bisher wurde aufgrund dieser Ver

einbarungen, bei denen auch das Bundesministerium für ]inanzen 

beteiligt war, aus dem Sachaufwand bzw. im Subventionsweg 
S 5,-- pro Schüler und Stunde (bei drei Schülern S 6,70 pro 

Stunde) vergütet. Nunmehr wurde im Einvernehmen ~it dem Bundes
ministerium für Finanzen ein Satz von S 10,-- pro Schüler und 

Stunde vorgesehen. 

Gleichzeitig erscheint es zveckmäßig klarzustellen, daJ eine 
Vergütung für Lehrbeauftragte und sonstige von diesem Gesetz 

erfaßte Personen an den Religicnspädagogischen Akademien und 

den Religionspädagogischen Instituten zulässig is~. Jieser Per

sonenkreis war im bisherigen Lehrbeauftragtengesetz nicht ent
halten, seine Tätigkeit wurde jedoch in Auslegung der Besti~

mungen des Privatschulgesetzes über die Sueventionierung kon
fessioneller Privatschulen vergütet, was auch für die konfes
sionellen PädagogiSChen Akademien gilt (der derzeitige Abs. 1 
sagt nichts darüber aus, ob es sich bei den dort genannten 

Schulen um 5ffentliche oder private Schulen handelt). 
Die genannten Akademien und Institute werden als Privatschulen 

mit Organisationsstatut geführt, sind aber in ihrer Organisa

tion den entsprechenden Pädagogischen Akademien bzw. Instituten 

vergleichbar. In dies~m Sinne wurde auf sie auch im Dienst- und 
Besoldungsrecht (z.B. bei den Ernennungserfordernissen in der 

Anlage zum BDG, im Gehaltsgesetz und bei der Sc~ulleiterzu
lagenverordnung) Bedacht genommen. Da es sich bei dem vorlie

genden Gesetz im weitesten Sinn ebenfalls um eine besoldungs

rechtliche Angelegenheit handelt, erschien eine gesetzliche 
Gleichstellung zweCkmäßig. 

Durch Abs. 2 soll der Zusammenhang mit dem Privatschulgesetz 

hergestellt und klargestellt werden, daß die VergUtung d~r 
Tätigkeit der Lehrbeauftragten und sonstigen von diesem Gesetz 
erfaßten Personen an den Privatschulen nach dem vorliegenden 
Bundesgesetz nur dann erfolgen kann, wenn die jeweilige Privat

schule nach den Bestimmungen des Privatschulgesetzes vom Bund 

subventioniert wird. Diese Regelung gilt nicht nur für die Re-
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lisionspidagogischen Akademien und Religionspidagogischen 

Institute, sondern auch für die als Privatschulen geführten 

sonstigen in Abs. 1 genannten Schulen, die als Privatschulen 
geführt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf zu ver~eisen, 

daß die Lehrbeauftragten schulorganisationsrechtlich den 
Lehrern gleichgestellt sind. 

Zu Abs. 3: 

Abs. 3 entspricht wörtlich dem § 1 Abs. 2 des bisherigen Lehr

beauftragtengesetzes. 

Zu § 1 Abs. 4: 

Die Z 2 wurde der Terminologie der seit dem Inkrafttreten des 

bisherigen Lehrbeauftragtengesetzes geänderten Lehrpläne der 

PädagogiSChen oz~. Berufspidagogischen Akademie angepaJt. Unter 

~didaktische Unterrichtsveranstaltungen" sind sowohl f~chdidak
tische als auch allgemein didaktische Unterrichtsveranstaltun
gen zu subsumieren, sO"li'eit nicht (gemäß Z 1) ei::le LPA-Ver"/len

dungsgruppe für die jeweilige Unterrichtsveranstaltung vorge
sehen ist. Dies richtet sich nach den in der Anlage zum 3e

amten-Dienstrechtsgesetz vorgeschriebenen 1er~endungen bei der 
Ver~endungsgruppe LPA. 

Die SChillingbeträge bei den jeweiligen Vergütungen scheinen 
bereits in dem gemäß § 1 Abs. 7 valorisierten Ausmaß auf. 

Zu § 1 A bs. 5 und 6: 

Die in diesen Bestimmungen aufscheinenden Vergütungen wurden 
nach Verhandlungen mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 

festgesetzt. 

Die Bedingungen des Einsatzes sowie die Aufgaben der Leiter von 

Fortbildungsveranstaltungen an den PädagogiSChen Insituten er

geben sich aus der Dienstanweisung der Pädagogischen Institute. 

Die schulrechtliche Grundlage für den Einsatz der Praxisbe
treuer an den Besuchsstätten stellen die §§ 95 Aos. 2 bzw. 103 
Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes durch die ~inweise auf 
die Verpflichtung entsprechende Besuchsstätten zur Verfügung zu 

stellen, dar. Die Aufgaben im Rahmen der Durchführung der 
Kindergarten- bzw. Hortpraxis ergeben sich aus den ents~rechen

den Lehrplanbestimmungen der Bildungsanstalten. 
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Zu § 1 Aos. 8: 

In dieser Bes~immung wurde der Zuschlag zur Vergütung, sofer~ 

diese der Umsatzsteuer unterliegt, erhöht. Dies war aufgrund 

des zitierten Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofes erfor
derlich (siehe Allgemeiner Teil). Da im Gesetz bei einem Um

satzsteuersatz von 8 vH von einem Zuschlag von 6 vH ausgegangen 
worden ist, war eine Relation von 75 vH des Umsatzsteuersatzes, 

entsprechend dem Hochschulrecht, beizubehalten. Um aber bei 
Xnderungen des "allgemeinen" Umsatzsteuersatzes daraufhin er

forderliche dauernde Gesetzesänderungen des Lehrbeauftragtenge
setzes zu vermeiden, wird anstelle eines fixen Zuschlagswertes 

ein Zuschlag von 75 vH in Abhängigkeit zum jeweiligen Umsatz

steuersatz vorgesehen. 

Im Zusammenhang mit den Abs. 7 und 9 und durch den Hinweis auf 

Abs. 9 soll klargestellt werden, daß bereits bei der Valorisie
rung der entsprechenden Vergütungsbetrige von den nach Acs. 9 
gerunde~en 3etrigen auszugehen ist. 

Zu §§ 2 und 3: 

Diese Bestimmungen entsprechen denen des bisherigen Lehrbeauf
tragtengesetzes. 
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